
Kommunikation bei Problemen zwischen Schülern, Lehrern und Elternhaus  

Konflikte gehören zum Alltag menschlichen Zusammenlebens. Damit Konflikte am HHG möglichst  

rasch und konstruktiv gelöst werden, gilt bei uns folgendes zweigliedriges Stufenmodell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direkt betroffene Parteien 

Schüler(in), Fachlehrer(in) 

keine einvernehmliche Lösung 

keine einvernehmliche Lösung 

keine einvernehmliche Lösung 

Einzelprobleme 

Schüler(in)          Fachlehrer(in) 

direkt betroffene Parteien 

+ Eltern 

direkt betroffene Parteien 

+ Klassenlehrer(in)* 

Die / der Klassenelternvertreter(in) hat das Recht zur Teilnahme. 

Protokoll an Schulleiter und EBV** 

direkt betroffene Parteien 

+ Schulleiter(in)  

(SL entscheidet, welche Personen evtl. noch zur Beratung 

herangezogen werden.) 

Die / der EBV** hat das Recht zur Teilnahme. 

 

Probleme, die viele Schüler in einer Klasse betreffen 

Klasse            Fachlehrer(in) 

direkt betroffene Parteien 

Klasse, Fachlehrer(in) 

keine einvernehmliche Lösung 

Klasse, Klassenlehrer(in) (KL-Stunde) 

Die / der Klassenlehrer(in) führt auch ein  

Gespräch mit der /dem betroffenen Fachlehrer(in).*  

 

keine einvernehmliche Lösung 

Die / der Klassenlehrer(in) entscheidet, welcher  

Personenkreis sich sinnvollerweise  

zur Lösung des Konflikts beraten soll. 

Die / der Klassenelternvertreter(in) hat das Recht zur 

Teilnahme. 

keine einvernehmliche Lösung 

Die / der Schulleiter(in) entscheidet, welcher  

Personenkreis sich sinnvollerweise  

zur Lösung des Konflikts beraten soll. 

Die / der EBV** hat das Recht zur Teilnahme. 

*Ist die / der Klassenlehrer(in) direkt betroffen, können die Verbindungslehrer 

eingeschaltet werden.  Über das weitere Vorgehen entscheidet die / der Schulleiter(in). 

** EBV = Elternbeiratsvorsitzende(r) 
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